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Rechtsanwalt
Peter Horrig, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Ihr Ansprechpartner in arbeitsrechtlichen Fragen

1 Herausgabepflicht von Dokumenten bei Kündigung 

In  einem  Fall  aus  der  betrieblichen  Praxis  war  Folgendes  im  Arbeitsvertrag  vereinbart:  „Beim  Ausscheiden  des
Arbeitnehmers  hat  der  Arbeitnehmer  sämtliche  betrieblichen  Arbeitsmittel  und  Unterlagen  sowie  etwa  angefertigte
Abschriften und Kopien und auch selbst gefertigte Aufzeichnungen an die Arbeitgeber herauszugeben. Ein Anspruch auf
Zurückbehaltung für den Arbeitnehmer besteht nicht.“
Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hat nun in einem Urteil vom 1.9.2016 entschieden, dass das „Ausscheiden“ so 
zu verstehen ist, dass damit das tatsächliche Ausscheiden aus dem Betrieb gemeint ist. So ist es unerheblich, wenn – wie
im Urteilsfall – über die Kündigungsschutzklage noch nicht rechtskräftig entschieden ist. 

Rechtsanwalt
Evgenij V. Usarov

Ihr Ansprechpartner in kaufrechtlichen sowie gesellschaftsrechtlichen Fragen

2 „Gesamtpreis“ muss ausgezeichnet werden 

In Geschäftsräumen präsentierte Ausstellungsstücke müssen mit dem Gesamtpreis ausgezeichnet werden. Die Angabe
eines Teilpreises genügt auch dann nicht, wenn der Kunde auf der Rückseite des Preisschildes weitere Informationen
erhält, mit denen er den Gesamtpreis errechnen kann.
 
Diesem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm (OLG) lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Ein Möbelhaus bot in
seiner Ausstellung eine Lederrundecke zum Verkauf an. Das zugehörige Preisschild nannte einen Preis von 3.199 € mit
dem  Hinweis,  dass  Zubehör  gegen  Mehrpreis  lieferbar  ist.  Auf  der  Rückseite  des  Preisschildes  waren  die
Ausstattungsmerkmale der Lederrundecke unter Angabe von Einzelpreisen aufgeführt. Damit betrug der Preis für das
ausgestellte Möbelstück insgesamt 5.245 €.
 
Die  Richter  des  OLG  beurteilten  die  Preisauszeichnung  als  wettbewerbswidrig,  da  sie  gegen  die  aus  der
Preisangabenverordnung folgende Verpflichtung zur Angabe des Gesamtpreises beim Anbieten von Ware verstößt. Das
Möbelhaus hat  eine konkrete Ausstattungsvariante ihrer Lederrundecke zum Verkauf angeboten.  Diese erscheint  als
einheitliches Leistungsangebot. Daran ändert auch der Hinweis auf gegen Mehrpreis lieferbares Zubehör nichts. Für die
ausgestellte Ausstattungsvariante muss der Verkäufer dem Besucher den konkreten Verkaufspreis als den vom Käufer zu
zahlenden Endpreis angeben, um den Vorgaben der Preisangabenverordnung zu genügen. Insoweit genügt es nicht,
wenn  er  einen  Teilpreis  nennt  und  auf  der  Rückseite  des  Preisschildes  weitere  Beträge  angibt,  die  der  Kunde
hinzurechnen muss, um den Gesamtpreis zu ermitteln. 

3 Keine Preisangabepflicht für Waren im Schaufenster 

Nach  der  Preisangabenverordnung  sind  Waren,  die  in  Schaufenstern,  Schaukästen,  innerhalb  oder  außerhalb  des
Verkaufsraumes  auf  Verkaufsständen  oder  in  sonstiger  Weise  sichtbar  ausgestellt  werden,  und  Waren,  die  vom
Verbraucher unmittelbar entnommen werden können, durch Preisschilder oder Beschriftung der Ware auszuzeichnen.
Die  Preise  sind  einschließlich  der  Umsatzsteuer  und  sonstiger  Preisbestandteile,  die  zu  zahlen  sind,  anzugeben
(Gesamtpreise).
 
Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil entschieden, dass diese Regelung nicht die reine Werbung im Schaufenster
durch Präsentation der Ware ohne Preisangabe erfasst. 

4 Kündigung des Arbeitsverhältnisses - Einziehung eines Geschäftsanteils 

Eine Satzungsbestimmung, nach der die Einziehung eines GmbH-Gesellschaftsanteils, der maßgeblich im Hinblick auf
die partnerschaftliche Mitarbeit des Gesellschafters in der Gesellschaft (hier: einer Unternehmensberatungsgesellschaft)
eingeräumt wurde, an die Beendigung der Mitarbeit geknüpft ist, ist grundsätzlich wirksam.
 



Eine Satzungsbestimmung, wonach im Falle eines Streits über die Wirksamkeit der Kündigung des Vertragsverhältnisses
zwischen dem Gesellschafter  und der Gesellschaft  die wirksame Beendigung fingiert  wird  und eine Einziehung des
Geschäftsanteils  durch  Gesellschaftsbeschluss  deshalb  gerechtfertigt  ist,  ist  unwirksam.  Die  Möglichkeit  willkürlicher
Einziehung begründet die Sittenwidrigkeit der Klausel.
 
Ein Gesellschafter, dessen Anteil durch Gesellschaftsbeschluss eingezogen wurde, kann sich jedoch im Falle faktischer
Beendigung  der  Partnerschaft  nach  Treu  und  Glauben  dann  nicht  mehr  auf  eine  ungeklärte  Beendigung  des
Vertragsverhältnisses berufen, wenn nach den Umständen des Falles nicht mehr zu erwarten ist, dass der Gesellschafter
die tatsächliche Mitarbeit als Partner wieder aufnimmt.
 
In  einem vom Oberlandesgericht  München entschiedenen  Fall  sah  die  Satzung der  Gesellschaft  das  Setzen  einer
Abstimmungsfrist  für  eine  schriftliche  Beschlussfassung  der  Gesellschafter  nicht  vor.  Auch  die  Aufforderung  des
Aufsichtsratsvorsitzenden, die Angelegenheit  bis zu einem bestimmten Datum abzuschließen, stellt  kein Setzen einer
solchen  Frist  dar.  Sie  bringt  nur  den  Wunsch  zum Ausdruck,  die  Angelegenheit  falls  möglich  bis  zu  einem Termin
abzuschließen. 

5 Gesellschaftsvertragliches Wettbewerbsverbot bei Beteiligung an Konkurrenzgesellschaft 

Grundsätzlich  können  Wettbewerbsverbote  für  Gesellschafter  einer  GmbH  ohne  Weiteres  in  der  Satzung  einer
Gesellschaft  vereinbart  werden.  Zum  anderen  müssen  sich  gesellschaftsvertragliche  Wettbewerbsverbote  am
Grundgesetz  messen  lassen,  weil  sie  regelmäßig  die  grundgesetzlich  geschützte  Berufsausübungsfreiheit  des
betroffenen Gesellschafters berühren.
 
Eine  gesellschaftsvertragliche  Regelung  oder  eine  Regelung  im  Anstellungsvertrag,  die  ein  Wettbewerbsverbot  des
Gesellschafter-Geschäftsführers vorsieht, erfasst ihrem rechtlich unbedenklichen Sinn und Zweck nach, die Gesellschaft
vor der Aushöhlung von innen her zu schützen.
 
Rein  kapitalistische  Minderheitsbeteiligungen  eines  Gesellschafter-Geschäftsführers  an  einer  Konkurrenzgesellschaft
ohne Einfluss auf deren Geschäftsführung, ohne Tätigkeit im Unternehmen und ohne Möglichkeit, dieses zu beherrschen
oder Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen zu nehmen, sind im Regelfall unbedenklich und von der sachlichen
Reichweite eines Wettbewerbsverbots des Gesellschafter-Geschäftsführers nicht umfasst.

Rechtsanwältin
Sabine Haag

Ihre Ansprechpartnerin in zivilrechtlichen sowie kreditrechtlichen Fragen

Bild in
Bearbeitung!

6 Keine Haftung bei nicht autorisierter Nutzung des Telefonanschlusses für ein 

       „Pay by Call-Verfahren“ 

In  einem  vom  Bundesgerichtshof  (BGH)  entschiedenen  Fall  machte  ein  Unternehmen  gegen  die  Inhaberin  eines
Festnetztelefonanschlusses einen Entgeltanspruch für die Nutzung im Rahmen des „Pay by Call-Verfahrens“ über eine
Premiumdienstenummer (0900) geltend. Die entsprechenden insgesamt 21 Anrufe wurden von dem damals 13-jährigen
Sohn der Frau getätigt. 
 
Das Kind nahm an einem zunächst kostenlosen Computerspiel teil,  in dessen Verlauf zusätzliche Funktionen gegen
sogenannte  Credits  freigeschaltet  werden konnten.  Die  „Credits“  konnten  entgeltlich  erworben werden.  Die  Zahlung
erfolgte unter anderem durch die Nutzung des auf der Internetseite der Spielebetreiberin angegebenen telefonischen
Premiumdienstes.  Nach  Durchführung  der  Anrufe  standen  dem  Sohn  unter  seinem  Benutzerkonto  jeweils  die
gewünschten  „Credits“  zur  Verfügung.  Die  Abrechnung  (ca.  1.250  €)  wurde  über  die  Telefonrechnung  der  Mutter
vorgenommen.
 
Der  BGH  verneinte  einen  Zahlungsanspruch  des  Unternehmens.  Etwaige  auf  den  Abschluss  eines
Zahlungsdienstevertrags  gerichtete  konkludente  Willenserklärungen  des  Sohns,  die  dieser  durch  Anwahl  der
Premiumdienstenummer abgegeben haben könnte, sind der Anschlussinhaberin nicht zuzurechnen. Weder war das Kind
von seiner Mutter bevollmächtigt noch lagen die Voraussetzungen einer Anscheinsvollmacht vor. 

7 Informationspflichten eines Preisvergleichsportals im Internet über Provisionszahlungen 

Nach  dem  Gesetz  gegen  den  unlauteren  Wettbewerb  (UWG)  handelt  unlauter,  wer  im  konkreten  Fall  unter
Berücksichtigung aller Umstände dem Verbraucher eine wesentliche Information vorenthält, 



 
·      die der Verbraucher je nach den Umständen benötigt, um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen, und
·      deren Vorenthalten geeignet  ist,  den Verbraucher  zu einer  geschäftlichen Entscheidung zu  veranlassen,  die  er
andernfalls nicht getroffen hätte. 
 
Als Vorenthalten gilt auch 
 
·      das Verheimlichen wesentlicher Informationen, 
·      die Bereitstellung wesentlicher Informationen in unklarer, unverständlicher oder zweideutiger Weise, 
·      die nicht rechtzeitige Bereitstellung wesentlicher Informationen. 
 
So  ist  nach  einem  Urteil  des  Bundesgerichtshofs  vom  27.4.2017  die  Information  darüber,  dass  in  einem
Preisvergleichsportal nur Anbieter berücksichtigt werden, die sich für den Fall des Vertragsschlusses mit dem Nutzer zur
Zahlung einer Provision an den Portalbetreiber verpflichtet haben, eine wesentliche Information im Sinne des UWG.
 
Eine Information ist wesentlich, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalles unter Berücksichtigung der beiderseitigen
Interessen vom Unternehmer erwartet werden kann und ihr für die geschäftliche Entscheidung des Verbrauchers ein
erhebliches Gewicht zukommt.
 
Der Verbraucher nutzt Preisvergleichsportale, um einen schnellen Überblick darüber zu erhalten, welche Anbieter es für
ein bestimmtes Produkt gibt und welchen Preis der jeweilige Anbieter für das Produkt fordert. Dabei geht er, sofern keine
entsprechenden Hinweise erfolgen, nicht davon aus, dass in den Vergleich nur solche Anbieter einbezogen werden, die
dem Betreiber des Portals im Falle des Vertragsabschlusses mit dem Nutzer eine Provision zahlen. Diese Information ist
für den Verbraucher von erheblichem Interesse, weil sie nicht seiner Erwartung entspricht, der Preisvergleich umfasse
weitgehend das im Internet verfügbare Marktumfeld und nicht nur eine gegenüber dem Betreiber provisionspflichtige
Auswahl  von Anbietern.  Maßgebliche Interessen des Betreibers  stehen der  Information darüber,  dass die  gelisteten
Anbieter dem Grund nach provisionspflichtig sind, nicht entgegen.
 
Bitte beachten Sie! Die Information muss so erteilt werden, dass der Verbraucher sie zur Kenntnis nehmen kann. Ein
Hinweis auf der Geschäftskundenseite des Internetportals reicht hierfür nicht aus. 

8 „Kontogebühr“ bei Gewährung eines Bauspardarlehens 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit seinem Urteil vom 9.5.2017 entschieden, dass eine vorformulierte Bestimmung
über eine bei Gewährung eines Bauspardarlehens vom Verbraucher in der Darlehensphase zu zahlende „Kontogebühr“
unwirksam ist. 
 
Die  BGH-Richter  führten  aus,  dass  die  Erhebung  einer  „Kontogebühr“  in  der  Darlehens-phase  eine  sogenannte
Preisnebenabrede  darstellt.  In  der  Darlehensphase  ist  mit  den  Tätigkeiten  der  „bauspartechnische[n]  Verwaltung,
Kollektivsteuerung und Führung einer Zuteilungsmasse“,  für die die  Bausparkasse die Kontogebühr auch in  diesem
Zeitraum erhebt,  weder  die  Erfüllung  einer  Hauptleistungspflicht  noch  eine  rechtlich  nicht  geregelte  Sonderleistung
verbunden.
 
Die  vorgenannten  Tätigkeiten  erbringt  die  Bausparkasse  nach  Darlehensgewährung  nicht  im  Interesse  des
Darlehensnehmers. Dass sie nach Eintritt in die Darlehensphase Zahlungen des Kunden ordnungsgemäß verbucht, liegt
ebenfalls ausschließlich in ihrem Interesse. Die bloße Verwaltung der Darlehensverträge nach Darlehensausreichung ist
keine gesondert vergütungsfähige Leistung gegenüber dem Bausparer, sondern eine rein innerbetriebliche Leistung der
Bausparkasse. 

9 Pauschale Entgelte für geduldete Überziehungen 

Der Bundesgerichtshof hat am 25.10.2016 in zwei Verfahren entschieden, dass vorformulierte Bestimmungen über ein
pauschales  „Mindestentgelt“  für  geduldete  Überziehungen  zwischen  einem  Kreditinstitut  und  einem  Verbraucher
unwirksam sind. 
 
Es  handelt  sich  um  Preisnebenabreden,  die  einer  Inhaltskontrolle  unterliegen.  Denn  in  den  Fällen,  in  denen  das
Mindestentgelt erhoben wird, wird unabhängig von der Laufzeit des Darlehens ein Bearbeitungsaufwand der Bank auf
den Kunden abgewälzt. Dieses weicht damit von wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung ab. Denn der
Preis für eine geduldete Überziehung, bei der es sich um ein Verbraucherdarlehen handelt, ist ein Zins und damit allein
eine laufzeitabhängige Vergütung der Kapitalüberlassung, in die der Aufwand für die Bearbeitung einzupreisen ist.

10 Wegfall der Roaming-Gebühren 

Ab dem 15.6.2017 können Verbraucher in den 28 EU-Mitgliedsländern sowie in Norwegen, Liechtenstein und Island ohne
zusätzliche  Kosten  telefonieren,  surfen und Kurznachrichten  verschicken.  Grenzüberschreitendes Telefonieren,  SMS
versenden  und  im  Internet  surfen  wird  innerhalb  der  EU  nicht  mehr  kosten  als  im  Inland.  Die  Vereinbarung  legt
Obergrenzen für die Beträge fest, die Mobilfunkunternehmen sich gegenseitig für die Nutzung ihrer Netze in Rechnung
stellen dürfen. Die neuen Obergrenzen liegen bei 3,2 Cent/Minute für Anrufe und 1 Cent für SMS. Für Datenvolumen
sinken die Obergrenzen schrittweise von zunächst 7,70 € pro Gigabyte ab 15.6.2017 auf schließlich 2,50 € pro Gigabyte
ab 1.1.2022.



Basiszinssatz
nach § 247 Abs. 1 BGB
maßgeblich für die  
Berechnung von Verzugszinsen

Seit 1.7.2016 = - 0,88% | 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83% | 
1.7.2014 – 31.12.2014 = - 0,73 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz ab         
1.1.2002:
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte

zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex
(2010 = 100)

2017:    März = 109,0; Februar = 108,8; Januar = 108,1
2016:    Dezember = 108,8; November = 108,0; Oktober = 107,9; September = 107,7; 
             August = 107,6; Juli: 107,6; Juni: 107,3; Mai = 107,2; April = 106,9; 
             März = 107,3; Februar = 106,5; Januar = 106,1
          
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex - Originalwerte

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
Eventuelle  Änderungen,  die  nach  Ausarbeitung  dieses  Schreibens  erfolgen,  werden  erst  in  der  nächsten  Ausgabe  berücksichtigt.  Trotz  sorgfältiger  und  gewissenhafter
Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


